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1. Was ist eVergabe?



Definition

eVergabe ist 

• die elektronische Publikation der 
Vergabebekanntmachung einerseits

• die elektronische Bereitstellung der 
Verdingungsunterlagen und

• die elektronische Angebotsabgabe andererseits 
mittels

• digital signierten,

• rechtsverbindlichen und

• Verschlüsselten elektronischen Dokumenten (TNA 
und Angebote).
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Stand der Dinge

• EU: Bis 2010 soll die elektronische Vergabe in allen 
Fällen möglich sein und in mindestens der Hälfte
der Fälle auch tatsächlich elektronisch erfolgen

• Durch medienbruchfreie elektronische Bearbeitung 
von Ausschreibungsunterlagen und Angeboten 
signifikante Kosteneinsparungen für beide Seiten
möglich

• Im B2B-Geschäft bereits klare Einsparungen durch
E-Procurement-Lösungen

• Öffentliche Sektor hängt in Deutschland stark zurück: 
Allein die Angebotsabgabe erfolgt nach aktuellen 
Schätzungen erst in weniger als zehn Prozent aller 

Fälle auf elektronischem Wege.



2. Rechtlicher Rahmen



� eVergabe in Deutschland seit Inkrafttreten der 
Vergabeverordnung am 1. Februar 2001 zulässig (§ 15 VgV 

a.F.: „Digitale Angebote sind mit einer qualifizierten

elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen und zu verschlüsseln.“)

� Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts 
und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsverkehr: 

Auch der Vertragsschluss (Zuschlag) kann elektronisch 

erfolgen .

� Dritte VO zur Änderung der VgV vom 23.10.2006: Öffentliche 

AG können Kommunikationsmittel Post, Telefax, direkt oder 
elektronisch, alleine oder kombiniert frei wählen . Zudem: Es 

genügt die fortgeschrittene elektronische Signatur

01.02. 2001

01.08.2005

01.11.2006

Entwicklung



Entwicklung

• Die Auftraggeber haben die Integrität der Daten
und die Vertraulichkeit der übermittelten Angebote 
auf geeignete Weise zu gewährleisten (§ 21 Abs. 2 
VOL/A) 
– Per Post oder direkt übermittelte Angebote sind 

in einem verschlossenen Umschlag
einzureichen, als solche zu kennzeichnen und 
bis zum Ablauf der für die Einreichung 
vorgesehenen Frist unter Verschluss zu halten.

– Bei elektronisch übermittelten Angeboten ist dies 
durch entsprechende organisatorische und 
technische Lösungen nach den Anforderungen 
des Auftraggebers und durch Verschlüsselung 
sicherzustellen.



Elektronische Signaturen

– Einfache elektronische Signatur (§ 2 Nr.1 SigG)
• Daten in elektronischer Form, die anderen elektronischen Daten 

beigefügt sind oder logisch mit ihnen verknüpft sind und

die zur Authentifizierung dienen

– Fortgeschrittene elektronische Signatur (§ 2 Nr.2 SigG): Zusätzlich
• Ausschließlich dem Signaturschlüssel-Inhaber zugeordnet

• Ermöglicht die Identifizierung des Signaturschlüssel-Inhabers
• Ist mit Mitteln erzeugt, die der Schlüsselinhaber allein unter Kontrolle 

halten kann
• Ist mit den Daten, auf die sie sich bezieht so verknüpft, dass deren 

nachträgliche Veränderung erkannt werden kann

– Qualifizierte elektronische Signatur (§ 2 Nr. 3 SigG): Zusätzlich
• Beruht auf einem zum Zeitpunkt ihrer Erzeugung gültigen „qualifizierten 

Zertifikat“

• Wird mit einer sicheren Signaturerstellungseinheit (Smartcard, 
Kartenlesegerät) erzeugt



Fortgeschrittene oder qualifizierte 
elektronische Signatur?

• Beschaffungsamt des BMI: Über 90% aller Serviceanfragen
betreffen die Hardware zur Nutzung der qualifizierten 
elektronischen Signatur (Signaturkarte oder Lesegerät)

• Sicherheitslevel ausreichend
– Seit Bestehen des Beschaffungsamt kein Fall des 

Identitätsmißbrauchs bekannt
– Softwarezertifikat ist durch PIN gesichert und kann bei 

Verlust gesperrt werden
– Begrenzte Gültigkeit von 2-3 Jahren

Mittel der Wahl ist die fortgeschrittene elektronische Signatur: 
Zusätzliche Hardware entfällt : Einfache Einbindung in IT-
Infrastruktur der Unternehmen, einfacherer Zugang zur 
Signatur (keine persönliche Vor-Ort-Registrierung im 
Trustcenter mehr nötig).



Novellierung Vergabeverordnung
und Verdingungsordnungen

§ 15 VgV a.F. (Elektronische Angebotsabgabe)

Digitale Angebote sind mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
nach dem Signaturgesetz zu versehen und zu verschlüsseln

§ 21 Nr. 1 Abs. II VOL/A n.F. (Inhalt der Angebote)

Die Angebote müssen unterschrieben sein, elektronisch übermittelte 
Angebote sind

� mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach dem 
Signaturgesetz und den Anforderungen des Auftraggebers

� oder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem 
Signaturgesetz zu versehen.“

(Ebenso § 21 Nr. 1 Abs. I VOB/A n.F., § 4 IX VOF/A n.F.)



Pflicht zur eVergabe?



Ermächtigungsgrundlage

• „Die Auftraggeber geben in der 
Bekanntmachung oder den 
Vergabeunterlagen an, ob Informationen 
per Post, Telefax, direkt, elektronisch 
oder durch eine Kombination dieser 
Kommunikationsmittel übermittelt 
werden“. (§ 16 VOL/A)

• Einzig die VOB/A sieht vor, unterhalb der 
EU-Schwellenwerte schriftliche Angebote 
immer zuzulassen



Stufenplan eVergabe

• Stufenplan zur verpflichtenden 
Einführung der eVergabe für alle 
Bundesministerien und nachgeordneten 
Behörden

• Einigung von BMWi, BDI, ZDH und DIHK
• Zeitplan

– IT-Wirtschaft: 1. September 2007

– Automobilwirtschaft: 1. Oktober 2008
– Sonstige Branchen: 1. Januar 2010



Aufträge bald nur noch online?

• Aufträge bald nur noch online*

• In der Wirtschaftsregion Freiburg (WRF), also in Freiburg und den Landkreisen 
Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen, soll für öffentliche Ausschreibungen 
demnächst eine einheitliche elektronische Vergabelösung in Betrieb genommen 
werden – die sogenannte E-Vergabe. Der Vorstand der Wirtschaftsregion, dem unter 
anderem Freiburgs Oberbürgermeister und die beiden Landräte angehören, einigte 
sich auf die E-Vergabe-Plattform ….

• Die EU will, so heißt es in ihrem "Aktionsplan E-Government", dass die Vergabe 
öffentlicher Aufträge elektronisch und papierlos übers Internet abgewickelt wird. Bei 
den Bundesbehörden und direkt den Landesministerien unterstellten Institutionen 
funktioniert der Beschaffungsprozess mittlerweile schon vollständig elektronisch. Die 
kommunalen Verwaltungen sind aufgefordert, ebenfalls bis Ende 2010 auf E-Vergabe
umzustellen.

• Der Vorstand der Wirtschaftsförderung Region Freiburg hat nun den Beschluss 
gefasst, den drei Kreisverwaltungen dazu den Einsatz eines einheitlichen 
elektronischen Verfahrens zu empfehlen. Den Kommunen der Region Freiburg wird 
empfohlen, sich dieser Lösung anzuschließen. 

*Quelle: Badische Zeitung online von 8.12.2009



3. Wo findet man Ausschreibungen? 



Wo findet man Ausschreibungen?

• EU weite Ausschreibungen werden im SIMAP*/TED 
veröffentlicht 

*Système d'information pour les marchés publics européens



TED –Profil erstellen









Nationale  eVergabe-Plattformen (Auszug)

Düsseldorf



National 

Bund.de als zentrale Bekanntmachungsplattform für 
Ausschreibungen der Bundesverwaltung.



Bund.de



Bekanntmachungsplattform 



• Ausschreibungen insb. der Vergabestellen der 
Bundesverwaltung 

• reine Informationsplattform – keine Kommunikation 
möglich

• kostenloser Newsletter
• Suchkriterien:

– Schlagwörter/CPV-Nummern

– Vergabestellen
– Leistungen und Erzeugnisse

– Ausschreibungsfrist, etc….
• Keine eVergabe, d.h. elektronische Angebotsabgabe!!!

Bekanntmachungsplattform 

www.bund.de





Starke Partner für die Vergabe

• Die Initiatoren von Vergabe24 
bündeln langjährige Erfahrung 
im Vergabewesen, bewährte 
Fachkompetenz und 
umfassende Services auf 
einem Portal.



Starke Partner für die Vergabe



Vergabe24 für Bieter

• Mehr als 250.000 Vergaben pro Jahr
• Bis zu 50 % der Bekanntmachungen mit 

Vergabeunterlagen direkt zum 
Herunterladen

• Einheitlicher Zugang zu vier 
Vergabeplattformen

• Bietersoftware für die eVergabe
• Tipps und Infos zu Vergaberecht und -

verfahren



4. Vergabe – voll elektronisch!

- Wo bekommt man die elektronischen Unterlagen? 
- Wie gibt man ein elektronisches Angebot ab?



Technische Voraussetzungen



Was braucht man?  

• Standard PC/ Notebook
• Internetzugang (DSL 

empfehlenswert)
• Internetbrowser, z.B. MS iExplorer

oder Firefox
• Java Runtime Environment (kurz 

JRE) 



Elektronische Signatur

• Signaturkarte
(Anträge unter 
www.telesec.de oder www.s-
trust.de) und

• Kartenlesegerät

oder

• eVergabe-Zertifikat von S-
Trust
mit einer Laufzeit von 2 
Jahren
(www.s-trust.de/evergabe)



Vergabe – vollelektronisch!

• Digitale Bekanntmachungen - aktuelle öffentliche 

Ausschreibungen des Bundes und weiterer Vergabestellen

• Bereitstellung von Verdingungsunterlagen zum Download

• einmalige Registrierung als Anbieter um an Vergabe-
verfahren teilzunehmen

• Informations- und Nachrichtenfunktion

• Digitale Angebotsabgabe

• umfassende Suchfunktionalitäten

• Registrierung und Angebotsabgabe mit Signaturkarte oder 
Softwarezertifikat möglich



www.e-vergabe-online.de



„Echte und unechte“ eVergabe



„Echte und unechte“ eVergabe

• Vergabemanagement-System
– Vergabeverfahren nach VOL/A, VOB/A, VOF, Preisanfragen

– Juristisch ausgeprägter Workflow – hinterlegte Anweisungen

– Standardisierte komfortable Leistungsverzeichniserstellung u. 
Bearbeitung

– Rollenbasiertes Workflow-System
– Termin- und Fristenmanagement

– Digitales Formularwesen

– Detaillierte Wertungsfunktionen z.B. nach UfAB IV und HVA (Tiefbau, 
Straßenbau)

– Permanente Dokumentation aller Aktivitäten im System, Vergabeakte 
und Vergabevermerk

– Qualifizierte und fortgeschrittene Signaturen und 
Verschlüsselungsmechanismen

– Umfassende Schnittstellen und Integrationsmöglichkeiten



Nutzung einer eVergabe-Plattform
Am Beispiel von www.e-vergabe-online.de

1. Schritt: Registrierung



Nutzung einer eVergabe-Plattform
Am Beispiel von www.e-vergabe-online.de

2. Schritt: Suchen



Nutzung einer eVergabe-Plattform
Am Beispiel von www.e-vergabe-online.de



Nutzung einer eVergabe-Plattform
Am Beispiel von www.e-vergabe-online.de



Schritt 3. LV bearbeiten

4. Nutzung einer eVergabe-Plattform
Am Beispiel von www.e-vergabe-online.de



Schritt 4. Angebot signieren

4. Nutzung einer eVergabe-Plattform
Am Beispiel von www.e-vergabe-online.de



Schritt 5. Dokumente importieren und 
Angebot absenden

4. Nutzung einer eVergabe-Plattform
Am Beispiel von www.e-vergabe-online.de



Nutzung einer eVergabe-Plattform
Am Beispiel von www.e-vergabe-online.de

• lokale Bearbeitung der Verdingungsunterlagen

• lokale Signatur des Angebotes

• lokale Verschlüsselung

• Verschlüsselte Datenleitung

• Quittung mit Prüfsummen

• Belegexemplare verbleiben beim Unternehmen

Sichere elektronische Angebotsbearbeitung und -abgabe



Problem der Vielfalt



Nationale eVergabe-Plattformen (Auszug)

Düsseldorf



Bieter-Software
(je nach eVergabe-Plattform verschieden!)



Gibt es eine Lösung? 

• AI Angebotsassistent – Einer für Viele!

• Erster Schritt, alle AI Plattformen sowie die 
der Vergabe24 

• Später eVergabe des Bundes



AI Angebotsassistent

















Live Präsentation

Angebotserstellung mit fortgeschrittener Signatur



5. Vor- und Nachteile



Nachteile heute

• Generelle Akzeptanzprobleme bei Auftraggebern 
wie –nehmern.

• Keine Standardisierung der elektronischen 
Dokumente im Vergabeverfahren.

• Keine Standardisierung bzw. Interoperabilität 
der Plattformen untereinander (kein einheitlicher 
Bieterclient).

• Notwendige Umstellung der Systeme der 
anbietenden Wirtschaft und der öffentlichen Hand.



Vorteile und Chancen
• Überregionaler Zugang zu Ausschreibungen

• Gezielte Suche nach Ausschreibungen
• Zeit- und Kostenersparnis (Postweg, Abonnement)

• Unmittelbare Einsichtnahme in Verdingungsunterlagen

• Standardisierung der Formular, Dokumente, 
Wertungsschemas sowie der Prozesse

• Einheitliches Informationsmedium für Vergaben (Keine 
Medienbrüche )

• Zustellrisiko verringert (Postweg Hin/Rück 3-4 Tage)

• Schnelle Wege bei der Angebotsabgabe

• Plausibilitätsprüfungen
• Bieter erhält nach Angebotsabgabe Empfangsbestätigung

• Nachweisbarkeit über die abgegebenen Dokument 

• Möglichkeit der Anbindung an elektronische 
Warenwirtschaftssysteme

• Vertraulichkeit, bei Verwendung von lokalen 
Bieterclients ist immer gegeben
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Herzlichen Dank!

Oliver Thomas

Dipl.- Volkswirt

Bereichsleiter

Geschäftsentwicklung 

Tel.: 0931 88 06 170

E-Mail: othomas@ai-ag.de

Weitere Fragen? 


